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Abschnitt

Mgemeine Verwaltungssachen.
Weihnachtszuwendunqen.

RdErl. d. FuWM. v. 19.11.1941 Nr. 9258.

An die Landeshauptkasse Karlsruhe

und die Amtskassen des Landes.

Ich bin damit einverstanden, daß die Weihnachts¬

zuwendungen an die Beamten und Angestellten bis

auf weiteres mit Rücksicht auf die dringend notwendige

Arbeitsvereinfachung jeweils mit den Bezügen für den

Monat Dezember ausbezahlt werden. Auf das Rund¬

schreiben des Herrn Reichsministers der Finanzen vom

11. ds. Mts. ? 2028-18334 IV (RVB. S. 247) und

meine Verfügung vom 30. Juli 1941 Nr. 6243 nehme

ich Bezug. Auf die Mitteilung des entstandenen Auf¬

wands wird bis auf weiteres verzichtet. Für Arbeiter

kann die Zahlung mit dem ersten Dezemberbezug ver¬
bunden werden.

RdErl. d. MdI. v. 8. 12 1941
XXVII".

Nr, 100345 Norm,

An die staatlichen Dienststellen (mit Ausnahme der
staatlichen Polizeibehörden).

— BaVBl. S. 1085.
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Fünfte Änderung der ATO.

RdErl. d. RFM. v. 4. 11. 1341 — I> 2100 — 1ii709 IV.

Ich gebe unten die vom Reichstreuhänder für den

öffentlichen Dienst erlassene Fünfte Tarifordnung zur

Änderung der Allgemeinen Tarifordnung für Gefolg¬

schaftsmitglieder im öffentlichen Dienst (ATO.)

Reichsarbeitsblatt vom 25. Oktober 1941 S, !V 1445

bekannt.

Auf Grund der ADO. Nr. 2 zu H 12 ATO. erkläre»

ich mich mit folgender Regelung einverstanden'

Soweit Kinderzuschläge vom 1. Januar bis 31. März

1941 auf Grund der bisherigen Regelung gezahlt wor¬

den sind, hat es hierbei sein Bewenden.

Ab 1. April 19 4 1 können trotz des 8 1- Abs. 8

ATO. ausländischen Beschäftigten mit befriedigenden

Leistungen, ohne daß hierauf ein Rechtsanspruch be¬

steht, für eheliche Kinder bis zur Vollendung des sech¬

zehnten Lebensjahres beim Vorliegen der übrigen

tariflichen Voraussetzungen Kinderzuschläge bis zur

Hälfte der tariflichen Sätze gewährt werden.

Vorstehende Regelung gilt auch für staatenlose Be¬

schäftigte,' dagegen findet sie keine Anwendung auf

Beschäftigte, für die eine Sonderregelung gilt, wie

z.V. Polen und Juden

Anlage.

Tarifregister Nr. 2233/14.

Berlin, den 22. August >941.

Der Reichstreuhänder
für den öffentlichen Dienst.

Auf Erund des F 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung der
Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben vom
23. März 1934 (RGBl. I S. 220) in Verbindung mit t? !
Abs. 2 der Vierten Verordnung zur Durchführung dieses
Gesetzes vom 2k>. Februar 1938 (RGBl. I S. 228) sowie des
t? 3 Abs. 1 der Verordnung zur Abänderung und Ergänzung
von Vorschriften auf dem Gebiete des Arbeitsrechts vom
I. September 1939 (RGBl. I S. 1K83) erlasse ich solgende

Fünfte Tarifordnung zur Änderung der Allgemeinen

Tarifordnung für Kefolgschaftsmitglieder im öffentlichen

Dienst (ATO.).

I.

12 Abs. 8 erhält folgende Fassung:

„Für Kinder, deren deutsche Erziehung nicht gewähl-
leistet ist, wird ein Kinderzuschlag nicht gewährt."

II.

Diese Tarifordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
>!!41 in Kraft.

RVB. S. 248.

RdErl. d. MdI. v. 4. 12. 1941 Nr. 10275g Norm.

XXVII", VI-. BaVBl. S. 1087.

Änderung der Tarifordnung I!, hier Stundenlohn

weiblicher Gefolgschaftsmitglieder.

NdErl. d. FuWM. v. 25. 11. 1341 Nr. 9K3K.

Durch die 16. Tarifordnung zur Änderung der TO.

vom 18. Juni 1941 (RVB. S. 188 Nr. 3796) Ziffer VI

ist insolge Erhöhung der in F 13 (3) TO. K vorgesehe¬

nen Zuschläge eine Lohnaufbesserung erfolgt. An der

Lohnaufbesserung sollen auch die weiblichen Eefolg-

schaftsmitglieder, die in Tätigkeiten der Lohngruppen

k und beschäftigt werden, in der Weise teilnehmen,

11 Nr. 51 1088 ^

das? die neufestgesetzten Zuschläge vom Stundenlohn

der ungelernten Arbeiterinnen zu berechnen sind. Der¬

artige Zuschläge sind in der Bad. EDO. zu 8 1!'

TO. — in Absatz 3 vorgesehen. An Stelle der Zahlen

„5 vH." und „20 vH." treten vom gleichen Wirkungs-

tage wie bei den männlichen Gefolgschaftsmitgliedern,

das ist vom 30. März 1941 an, ^Ziffer X! der 16. Ände¬

rung der TO. N) die Zahlen „10 vH." in Satz 1 und

„30 vH." in Satz 2 des Absatzes 3. Die förmliche Ände¬

rung der Bad. EDO. bleibt vorbehalten.

Die nach Ziffer V der 16. Änderung der TO. !> (H 7 ^

Abs. 2) festgesetzten höheren Hundertsätze des Voll¬

lohnes gelten ebenfalls auch für die weiblichen Gefolg¬

schaftsmitglieder.

RdErl. d. MdI. v. 4. >2. 1941 Nr. 101 179 Norm.
XXVII«.

An die staatlichen Dienststellen (mit Ausnahme der

staatlichen Polizeibehörden).

XXVI I«, V^. BaVBI. S. 1087.

Treudienst-Ehrenzeichen.

RdErl. d. MdI. v. 24. 11. 1941 Nr. 39 »31 Norm. XX I.

Nachstehenden gemeinsamen Erl. des Staatsmini¬

sters und Chefs der Präsidialkanzlei des Führers und

Reichskanzlers und des RMdI. v. 1.10.1941 zur Kennt¬

nis und Beachtung.
BaVBl. S. 1088.

Anlage.

Der Staatsminister Berlin, de» 1. 10, 1941.
und Chef der Präsidialkanzlei
des Führers und Reichskanzlers

Iii' 0 14710/41.

Der Reichsminister des Innern
II 5453/41-6211.

Erlag

betreffend die Trageweise dcs Treudienst-Ehrenzeickiens für
Beamte, Angestellte und Arbeiter des ösfentlichen Dienstes

sowie der Sonderstufe des Treudienst-Ehreuzeichens für
Arbeiter und Angestellte der freien Wirtschaft.

Zwecks Unterscheidung des Treudienst-Ehrenzeichens für
Beamte, Angestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes
sowie der Sonderstufe des Treudienst-Ehrenzeichens für Ar¬
beiter und Angestellte der freien Wirtschaft von den Dienst-

auszeichnungen der Wehrmacht, der Pol., der ^ und des
Reichsarbeitsdienstes wird angeordnet, das; an der kleinen
Ordensschnalle auf dem Band des Treudienst-Ehrenzeichens
das Kreuz der betreffenden Stufe des Treudienst-Ehren-
zeichens in verkleinerter Ausführung getragen wird.

Kindcrzuschläge.

NdErl. d. NFM. v. 22.10.1941 — I' 2100 — 1K903 IV.

Nach meinem Erlaß vom 20. August 1941 (RVB.

Nr. 3814 S. 220)') sind ab 1. September 1941 die Ru-

hensvorschristen des H 127 Absatz 2 DBG. auf Witwen

und Waisen nicht mehr anzuwenden, wenn diese als

nichtbeamtete Eefolgschaftsmitglieder im öffentlichen

Dienst beschäftigt werden. In diesen Fällen wird dem¬

gemäß auch der Kinderzuschlag beim Vorliegen der son¬

stigen Voraussetzungen auf Erund der versorgungs¬

rechtlichen Bestimmungen gezahlt.

Nach i? 12 Absatz 2 ATO. wird jedoch für dasselbe

Kind nur einmal der Kinderzuschlag gewährt. In

den Fällen, in denen der Kinderzuschlag auf Erund der
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versorgungsrechtlichen Bestimmungen gewährt wird,

ist daher der Kinderzuschlag nach den tariflichen Be¬

stimmungen ab 1, 9. 1941 nicht mehr zu zahlen. Soweit

er in der rückliegenden Zeit bereits gezahlt ist, kann es
dabei verbleiben.

- RBB, S. 248.

RdErl. d. MdI. v. 4. IL. 1941 Nr. 101895 Norm.
X.XVll". V >-.

«gl. BaVBl. S. »42. BaVBl. S. KI88.

Richtlinien für die Beurlaubung

von Vehördenangehörigen aus besonderen Anlässen.

RdErl. d. MdJ. v. 23. 11. 1941 Nr. 99 865

Norm. XXVII.

Ziach einem RdErl. des RMdI. vom 1u. 11. 1941 —

!I 4222/41-6461-1 (RMBliV. S. 2017) erhält der

Abichn. lll des Ersten Teils des RdErl. v. 20. 5. 19M

(RAiBliV. S. 1102) l) in der Fass. des RdErl. v. 10.11.

IM) (RMBliV. S. 2262)-) folgenden Wortlaut:

>11. Beurlaubung von Beamten, Angestellten und Arbeitern
bei Behörden, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und

öffentlichen Betrieben für Zwecke des Luftschutzes.

Auf Erund des 14 der Ersten Durchs.-VO. zum Luft-
schutzges. v. 1. 9. 1939 (RGBl. > S. 1631) in der Fass. der
Vierten Änderungs-VO. zum Luftschutzrecht v. 25. !!. 1941
(RGBl. 1 S. 168) ist im Einvernehmen mit dem RFM. und
dem RMdLuObdL. bestimmt worden!

Luftschutz.

(1) Grundsätzlich sollen Ausbildungsveranstaltungen
(Lehrgänge) und Übungen für Zwecke des Luftschutzes
außerhalb der Arbeitszeit stattfinden. In Fällen, in denen
es sich also nicht um zusammenhängende Ausbildungsveran¬
staltungen und Übungen von mehrtägiger Dauer handelt,
wird im allgemeinen eine Beurlaubung nicht notwendig
werden und sich die Inanspruchnahme durch Vertretung

oder Austausch von Arbeitskräften ermöglichen lassen.
(2) Bei Ausbildungsveranstaltungen und Übungen von

mehrtägiger Dauer kann den Teilnehmern Urlaub unter
Fortzahlung der Dienstbezllge bis zu 14 Tagen gewährt
werden. Ubersteigt ein solcher Urlaub die Dauer von 3 Ar¬
beitstagen, so ist der Rest dieses Urlaubs auf den Er¬
holungsurlaub im gleichen oder, wenn Erholungsurlaub in
diesem Jahre nicht mehr zur Verfügung steht, im nachfol¬
genden Urlanbsjahr (Rechnungsjahr öder Geschäftsjahr)
mit der Maßgabe anzurechnen, daß der Erholungsurlaub
nur bis zu einem Drittel gekürzt wird. Mehrere 3 Tage
übersteigende Beurlaubungen für Zwecke des Luftschutzes
in einem Urlaubsjahr sind zusammenzurechnen und auf de»
Erholungsurlaub nur im Rahmen der vorstehenden Höchst¬
grenze anzurechnen. Im übrigen gelten die Vorschriften des
Abschn. 1) Ziff. 1 (2) Satz 4 bis 6 unter I über die Benr-

lanbung für Zwecke der NSDAP, entsprechend.
(3) Der Urlaub darf nur gewährt werden, wenn es stch

um Ausbildungsveranstaltungen und Übungen handelt, zu

Nr. 51 1030

denen Luftschutzdienstpflichtige gemäß 13 der Ersten
Durchs.-VO. zum Luftschutzges. oder ehrenamtliche Amts-
träger des Reichsluftschutzbundes von ihrer Dienststelle ein¬
berufen worden sind. '

(4) Der Urlaub darf ferner nur gewährt werden, wenn
die Dienst- und Personalverhältnisse es gestatten, über die
dienstliche Entbehrlichkeit, deren Zeitpunkt und Dauer, ent¬
scheidet in jedem Falle der Behördenleiter oder Betriebs-
sichrer. Solange der Urlaub nicht ausdrücklich genehmigt ist.
ist ein Fernbleiben vom Dienst nur in besonderen Aus¬
nahmefällen zulässig. Um die siir die Vertretung erforder¬
lichen Vorkehrungen treffen zu können, sind Anträge auf
Beurlaubung von Beamten usw. zur Teilnahme an den
Lehrgängen von den einberufenden Stellen möglichst vier
Wochen vor Beginn an die Veschäftigungsbehörden bzw.
den Betrieb zu richten.

(5) Da der Luftschutzdienst der Landesverteidigung dient,
darf der Urlaub für Luftschutzzwecke nur beim Vorliegen be¬
sonderer Gründe versagt werden.

(6) Nach Aufruf des Luftschutzes gilt folgendes:

Im Lnftschntzwarndienst, Sicherheit?- und Hilfsdienst
sowie in dem unter 8 2!! der Ersten Durchs.-VO. zum
Luftschutzges. fallenden Teil des Flugmeldedienstes ist
der Urlaub für die Dauer der Einberufung zu gewäh¬
ren. Der Urlaub darf nicht versagt werden. Die Dienst¬

bezüge sind nach Maßgabe des i? 2 der Zweiten Auss.-
Best. zu H 12 der Ersten Dnrchf.-VO. zum Luftschutzges.
v. 2l. 10. 133!) (RMBl. S. 1468; RMBliV. S. 221 >) in
der Fass. v. 25. 7. 11)40 (RMBl. S. 197: RMBliV.
S. 1928) sortzuzahlen; jedoch fallen bei den Angestellten
weg die llberstundenentschädigungen und die außer¬
tarifliche Zulage gemäß Rr. III EemDO. (RBesBl.
19?,8 S. 169 Nr. 2862). Bei der Errechnung der Dienst-
bezüge von Eesolgschaftsmitgliedern, die nach vtunden-
lohnsätzen entlohnt werden, wird die regelmäßige Ar-
beitszeit zugrunde gelegt, die für das Eefolgfchaftsmit-
glied vor der Beurlaubung angeordnet war (Zeitlohn).
Uberstunden bleiben außer Betracht, auch wenn sie
lange Zeit hindurch geleistet worden sind.

>>) Bei Ausbildungsveranstaltungen, Übungen sowie bei
Einsatz im Werkluftschutz, im erweiterten Selbstschutz
und im Selbstschutz finden, soweit eine Beurlaubung
notwendig ist. die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 sinn¬
gemäß Anwendung. Der Urlaub soll jedoch nur versagt
werden, wenn ganz dringende Gründe vorliegen.

(7) Abs. 0 tritt mit Wirkung vom 26. 8.1939 ab in Kraft.

(8) Die Richtlinien finden Anwendung auf die im Dienst
des Reichs, der Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und
sonstigen Körperschaften. Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts stehenden Personen (vgl. RdErl. v. 4. 0.
!940, RMBliV. S. 1102). Für die Angehörigen anderer
Betriebe gelten die allgemeinen Vorschriften des H 14 Abs. 3
der Ersten Dnrchf.-VO. zum Luftschutzges. in der Fass. der
Vierten Änderungs-VO. v. 25. 3. 1941 (RGBl, l S. 168).

BaVBl. S. 1089.

') Vgl. BaVBl. S. 599.

u) Vgl. BaVBl. S. 1252.

Mgelegenheiten öer kommunalen Selbstverwaltung.
Anrechnung von Dienstzeiten für Eefolgschafts-

mitglieder deutscher Volkszugehörigkeit.

RdErl. d. MdJ. v. 3.12. 1941 Nr. 1N189K Norm. Vi-.

Der Herr Reichsminister des Innern hat im RdErl.

vom 19.11. 1041 — V.l 69 V/41—4000 (RMBliV.

S. 2051) folgendes ausgeführt:

1. Durch die Dritte Tarifordnung zur Änderung der

Allgemeinen Tarifordnung für Eefolgschaftsmitglieder

im öffentlichen Dienst — ATO. — (RABl. 1940 S. I V

434; RBesBl. S. 110) ist dem Führer der Verwaltung

oder des Betriebs die Ermächtigung erteilt worden.

Eefolgschaftsmitglieder deutscher Volkszugehörigkeit,

die entweder aus Anlaß der Eingliederung von an¬

deren Gebieten in das Eroßdeutsche Reich oder anläsz-

'.ich amtlich organisierter Umsiedlungen übernommen

sind oder noch übernommen werden, frühere — außer¬

halb des Reichs im öffentlichen Dienst verbrachte —

Dienstzeiten anzurechnen (neuer Unterabs. 3 des F 7

Abs. 1 ATO.). Darauf wird hingewiesen.

2. Darüber hinaus hat der RFM. mit Schreiben v.

28. 10. 1941 die aus der Anl. ersichtliche Regelung ge-
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troffen. Aus Grund der ADO. Nr. 0 zu Z 7 ATO.') er¬

kläre ich als „sonst zuständiger Reichsminister" — zu¬

gleich unter Hinweis auf Abf. 2 des Übertragungser¬

lasses v. 5. 3. 1940 (RMBliV. S. 420) — für den ge¬

meindlichen Bereich die zu der Regelung nach Ziff. 2

Satz 1 erforderliche Zustimmung und empfehle den Ge

meinden, Eemeindeverbänden und Zweckoerbänden,

entsprechend zu verfahren.

!!. Für den st a a t l i ch e n Bereich meiner Verwal¬

tung gilt der neue Abs. 4 der Nr. 3 der VDO. meines

Ministeriums zu H 7 ATO. in der Fass. der Ziff. 3 des

RdErl. o. 9. 1. 1941 (NMVliV. S. 62).

An die Gemeiiideaufsichtsbehörden, Gemeinde», Ge¬
nieindeverbünde und Zweckverbände.

BaVBI. S. 1089.

Vgl. RGBl. 19M > S. -liil, 182!).

Unlage.

Berlin, den 28. 10. 1941.

Der Reichsininister der Finanzen
!' 2M0 I-I7N2 I V.

Anrechnung von Dienstzeiten nach 7 ATO.

(I) Nach 7 Abs. l! ATO. kann der Führer der Verwal¬
tung oder des Betriebs für Gefolgschaftsmitglieder deut¬
scher Volkszugehörigkeit, die anläßlich amtlich organisierter
Ilmsiedlungen in das Großdeutsche Reich übernommen sind
oder noch übernommen werden, durch Dienstordnung be¬
stimmen, welche außerhalb des Großdeutschen Reichs zuge¬
brachten Dienstzeiten anzurechnen sind. Als Dienstzeit gilt
jedoch nur ein Beschäftigungsverhältnis in Verwaltungen
und Betrieben, die den öffentlichen Verwaltungen und Be¬
trieben im Sinne der ATO. entsprechen.

(2> Auf Grund der ADO. Nr. li zu 8 7 ATO.«) bin ich

damit einverstanden, daß diesen Gefolgschaftsmitgliedern,
die im Nahmen der für die Umsiedler getroffenen Maßnah¬
men wieder in den öffentlichen Dienst übernommen wer¬
den, auch die Zeit vom Ausscheiden aus dem öffentlichen
Dienst innerhalb des fremden Staates aus Anlaß der Um¬
siedlung bis zur Übernahme in den öffentlichen Dienst im
Großdeutschen Reich als Dienstzeit im Sinne des H 7 ATO.
angerechnet werden kann.

sü) Voraussetzung hierfür ist, daß die Gefolgschaftsmit-
glieder während dieser Zeit nicht anderweitig gegen Ent¬
gelt beschäftigt waren.

') Vgl. RGBl. 1988 l S. 401, 1829.

Geiverbestenervercinbarungen ohne Genehmigung

der Aufsichtsbehörde.

NdErl. d. MdJ. v. 21. 11. 1941 Nr. S7 INN Norm.

XXV l-, VI .

Mit NdErl. vom 3.11. 1941 V Ll 1377/41-S020 l'

(RMBliV. S. 1907) hat der Herr Reichsminister d. In¬

nern ein auszugsweises Urteil des Reichsverwaltungs¬

gerichts vom 22. 7. 1941 veröffentlicht, das nachstehend

bekanntgegeben wird.

An die Gemeinden. BaVBl. S. l09l.

Anlage.

Urteil des RVG. v. 22. 7. l!>1l — V!Il <5. U.

(Auszug, j

l. Eine nach 19 Preuß. GewStVO. (GS. 1927 S. 2t)

oder nach ^ 3 EinfENealStG. lREBl. UM l S. MI) zwi¬
schen der steuerberechtigten Gemeinde und einem Steuer¬
pflichtigen abgeschlossene V e r e inba r ung , der die er¬
forderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde fehlt, kann
nicht die Grundlage für die Heranziehung zur Gewerbe-
ftener bilden.

2. Die Beachtung des Grundsatzes von Tr e u
u nd G l a n b e n kann nicht zu dein Ergebnis führen, daß
eine zwischen einer Gemeinde und einem Steuerpflichtigen
abgeschlossene Steuervereinbarnng als rechtswirksam be¬
handelt wird, obwohl die gesetzlich vorgeschriebene Geneh¬
migung der Vereinbaruug fehlt.

!!. Voraussetzungen, unter denen eine Gemeinde die
Gewerbestener in voller Höhe nachforde r n kann, wenn
I rotz des Fehlens der Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu¬
nächst nach einer mit dem Steuerpflichtigen abgeschlossenen
Vereinbarung versahren worden ist,

für die Geltnngszeit der Preuß. GewStVO. v. 1!>. ü. ^
1927 (GS. S. 21),

>>> für die Zeit seit dem Inkrafttreten des GewStG. u.
I. 12. ,Wl> (RGBl. I S. 979 >.

G r ü n d e.

(l> bis (7)

(8) Soweit das R e ch nungsj a h r 1987
in Frage kommt, hat die Revision keinen Erfolg.

(9> Nach t? -19 Preuß. GewStVO. sind die Gemeinden
berechtigt, mit Steuerpflichtigen über die Höhe der Ge¬
werbesteuer Vereinbarungen auf ein oder mehrere Rech¬
nungsjahre abzuschließen. Diese Vereinbarungen bedürfe»
der Genehmigung, die nach H 77 Preuß. Kommunalabgaben-
gef. (GS. 1898 S. 1Z2) der Kreisausschuß zu erteilen hatte.
An dessen Stelle ist gemäß i? 9 Nr. 1 des Preuß. Ges. über
die Anpassung der Landesverwaltung an die Grundsätze des
nationalsozialistischen Staates v. 1!>. 12. 198!! (ES. S. 479)
der Landrat getreten. Nach !? Abs. 2 des Einführungsges.

i» den Reaistenerges. (EinsGRealStG.) v. I. 12. UM
(RGBl, l S. !>li1> bleiben die bisherigen Vereinbarungen,
die Länder und Gemeinden (GV.) mit Steuerpflichtigen
über die Höhe der Realsteuern rechtswirksam abgeschlossen
habe», insbesondere also auch die gemäß ij 49 Preuß.
GewStVO. getroffenen Steuervereinbarungen, in Kraft.

(U>) Ob eine solche rechtswirksame (d. h., da vorliegend
die Vereinbarung vor dein Inkrafttreten des EinfGReal-
StG getroffen worden ist, ob eine von dem zuständigen
Landrat genehmigte) Stenervereinbarung hier zustande
gekomme» ist, hat das Bezirksverwaltungsgericht geprüft
und verneint. Eine schriftliche Genehmigung ist, wie die
Vorinstanz feststellt, unstreitig nicht erteilt worden. Auf
Grund der Bekundung des früheren Bürgermeisters der
Gemeinde N., der seinerzeit die Vereinbarung mit dem
Kläger abgeschlossen hatte, und des damals amtierenden
Landrats des Kreises R. als Zeugen ist das Bezirksver¬

waltungsgericht aber auch zu der Überzeugung gelangt, daß
eine mündliche Genehmigung der Vereinbarung durch den
Landrat, wie sie der Kläger behauptet hat. nicht erteilt
worden sei. Stillschweigend hätte so heißt es in dem
angefochtenen Urteil weiter die Aufsichtsbehörde die
Vereinbarung nur genehmigen können, wenn ihr der ganze
Sachverwalt eingehend dargestellt worden wäre, was, wie
wiederum die Zeugenaussagen ergäben, nicht geschehen sei.

(11> Mit dem von ihm eingelegten Rechtsmittel greift
Ver Kläger in erster Linie die Beweiswürdigung der Vor¬
instanz an. Er ist der Meinung, durch die Zeugenaussagen
sei gerade dargetan worden, daß der damalige Landrat des
Kreises R. die von ihm, dem Kläger, mit der Gemeinde N.

abgeschlossene Steuervereinbarung ausdrücklich, wenn auch
nur »ländlich, genehmigt habe. Da indessen als Rechtsmittel
gegen die Urteile der Bezirksverwaltungsgerichte nur noch
die Revision in Frage kommt, als welche die Berufung des
des Klägers hier zn gelten hat, so ist die Möglichkeit der
Anfechtung des in vorliegender Sache ergangenen Urteils
des Be.urksvcrwaltungsgerichts in AZ. beschränkt durch die
Vorschrift des F 91 des Preuß. Ges. über die allgemeine Lan¬
desverwaltung (LVG.) v. 80. 7. 1883 (ES. S. 195». An die

tatsächlichen Ergebnisse, welche die Vorinstanz aus den Aus¬
sagen der von ihr vernommenen Zeugen gewonnen hat, ist
daher das Revisionsrecht gebunden, es sei denn, daß die an¬
gefochtene Entscheidung auf einem Rechtsirrtum beruht oder
das von der Vorinftan^ eingeschlagene Verfahren an einem
wesentlichen Mangel leidet. Keiner dieser Fälle liegt hier
vor. Verfahrensmängel sind nicht ersichtlich nnd werden von

de», Klüger auch nicht behauptet. Die Vorentscheidung ist
ober auch frei von Rechtsirrtum, und zwar sowohl in ihren
Gedankengängen wie in dem gefundenen Ergebnis.
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(12) Ob wirklich, wie die Vorinstanz annimmt, auch eine
mündliche und sogar eine nur stillschweigendeGenehmigung
einer nach H 4g Preuß. EewStVO. abgeschlossenenSteuer¬
vereinbarung zu deren Rechtswirksamkeit ausreicht, kann
dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls liegt nach der tatsäch¬
lichen Feststellung des Bezirksverwaltungsgerichts hier
weder die eine noch die andere Genehmigung vor. Rechtlich
begegnet diese Feststellung ebenfalls keinen Bedenken.

(13)
(»)
(I5> Im übrigen ist das Bezirksverwaltungsgericht

ohne Rechtsirrtum davon ausgegangen, das; eine nach H 4g
Preuß. GewStVO. oder nach 5 EinfGRealStE. zwischen
der steuerberechtigten Gemeinde und einem Steuerpflichti¬
gen abgeschlosseneVereinbarung, der die erfor¬
derliche Genehmigung der Aufsichts¬
behörde fehlt, nicht die Grundlage für die
g e w e r b e st e u e r l i ch e Behandlung des Steuer¬
pflichtigen bilden kann.

(Iii) Ob und wieweit die Gemeinde, wenn trotz des
Fehlens der Genehmigung zunächst nach der Steuerverein¬
barung verfahren worden ist, für die zurückliegende Zeit die
Gewerbesteuer in voller Höhe nachfordern kann, richtet sich
nach verschiedenen Vorschriften, je nachdem es sich um die
Zeit bis zum Schluß des Rechnungsjahres 1030 oder um die
Zeit vom Beginn des Rechnungsjahres 1037 ab handelt. Im
vorliegenden Fall hat das Revisionsgericht nur über die
St euernachforderung für das Rechnungs¬
jahr 1037 zu befinden. Insoweit gilt folgendes:

Nachdem ij i Nr. 2 der Preuß. Ersten VO. über die
Anpassung des Preuß. Landesrechts an die Realfteuergef.
des Reichs v. 28. 1. lg!!7 (ES. S. 8) u. a. auch die Anwend¬
barkeit des 5? 84 Preuß. Kommunalabgabenges. beseitigt
hat, ist die Zulässigkeit der Nachforderung von Gewerbe¬
steuern jetzt, wenn nicht die Voraussetzungen für eine Be¬
richtigung nach F 222 der Reichsabgabenordnung v. 22. 5.
I!>31 (RGBl, l S. 101) vorliegen, gemäß 5 4 Abs. 2 Ziff. 1
a. a. O. ausschließlich nach i? 223 a. a. O. zu beurteilen. Diese
Vorschrift läßt N a ch f o r d e r u n g e n von Steuern
bis zum Ablauf der Verjährungsfrist grundsätzlich u n b e -
schränktzu. Vom Rechnungsjahr 1g37 ab kommt also im
vorliegenden Falle der Umstand, daß die von dem Kläger
mit der Gemeinde N. abgeschlossene Steuervereinbarung
wegen des Fehlens der Genehmigung durch die Aufsichts¬
behörde der Verbindlichkeit entbehrt, voll zur Geltung. Die
Gemeindebehörde kann gegen den Steuerpflichtigen vor¬
gehen, als ob eine Vereinbarung mit ihm niemals abge¬
schlossen worden wäre. Das widerspricht auch nicht, wie der
Kläger meint, dem an sich auch im öffentlichen Recht gelten¬
den Grundsatz von Treu und Glauben. Die Vorinstanz hat
hierui bereits nitresfend ausgeführt, daß der Kläger sich
auf Treu und Glauben nicht berufen könne, weil sonst das
gesetzlicheErfordernis der Genehmigung einer Steuerver-
einbarung durch die Aufsichtsbehörde praktisch außer Kraft
gesetzt werde» würde. Im gleichen Sinne hat sich auch das
Reichsgericht ausgesprochen (vgl. REZ. Bd. 15,7 S 207, 210,
212 ^ Dt. Verw. 1038 S. 635). Es kann, zumal nach heutiger
Rechtsanschauung, die Beachtung des sonst überall geltenden
Grundsatzes der Wahrung von Treu und Glauben nicht ;»
einem Ergebnis führen, das der Gesetzgeber im Interesse
der Gemeinden und der Gemeindeangehörigen gerade hat
vermeiden wollen, zu dem Ergebnis nämlich, daß eine zwi¬
schen einer Gemeinde und einem einzelnen Steuerpflichtigen
abgeschlossene Steuervereinbarung, deren Rechtswirksamkeit

Staatsangehörigkeit, p
Erwerb der deutsche» Staatsangehörigkeit durch

deutsche Volkszugehörigc aus Vessarabie», der

Bukowina und der Dobrudscha.

NdErl. d. MdJ. v. 8.12.1941 Nr. 10016g Norm. XX V.

Der Reichsminister des Innern hat mit RdErl. vom

17. 11. 1941 — l e 3106 V(/41-3039 Num (RMBliV.

S. 2071) — folgendes angeordnet:

Nr. 51 1094

von der Genehmigung oder Zustimmung der Aufsichts¬
behörde abhängig sein soll, in den Beziehungen zwischen den
beiden Vertragsteilen als rechtswirksam behandelt wird,
obwohl die gesetzlich vorgeschriebene Voraussetzung fehlt.

(17) Das alles bedeutet für den vorliegenden Fall, daß
die Heranziehung des Klägers zur Gemeindegewerbesteuer
durch den Steuerbescheid, den die Gemeinde für das Rech¬
nungsjahr 1037 im September 1037 unabhängig von der
durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigten Steuerverein¬
barung erlassen hat, ohne weiteres zulässig gewesen ist. Erst
recht kann die Gemeinde nun aber den Kläger auch für
die folgenden Rechnungsjahre ohne Rücksicht
auf den Inhalt der seinerzeit mit ihm getroffenen, wegen
des Mangels der Genehmigung aber als rechtsunwirksam
anzusehenden Steuervereinbarung znr Eemeindegewerbe-
steuer heranziehen.

(18) Die Revision muß daher als unbegründet zurück¬
gewiesen werden.

(19)
(2l>) Was das R e ch nungsj a h r 1 g 3 l> betrifft, hin¬

sichtlich dessen der Rechtsstreit in der Vorinstanz noch
schwebt, so mag bemerkt sein:

Nach 8 84 Preuß. Kommunalabgabenges. sind Steuer¬
pflichtige, die entgegen den Vorschriften des Kommunal-
ahgabenges. oder der auf Grund desselben erlassenen Stener-
ordnungen bei der Veranlagung (Heranziehung! über¬
gangen worden oder steuerfrei geblieben find, ohne daß eine
strafbare (d. h. eine vorsätzliche,nicht nnr eine fahrlässige)
Hinterziehung der Steuer stattgefunden hat. znr Entrich-
tung des der Gemeindekasse entgangenen Betrages ver-
pflichtet. Daß H 84 a. a. O. auch für die in der Form von
Zuschlägen zu den staatlich veranlagten Gewerbesteuer-
grundbeträgen nach der Preuß. EewStVO. erhobene Ge-
meindegewerbesteuer gilt, bat das Prenß. OVG wiederholt
entschieden (vgl. Preuß. OVG. Bd. 87 S. 187. IM. 102, INN
Bd. 08 S 2g, 33: Preuß. OVG. im RVerwBl. Bd. 02 S. 140).
Ebenso ist es ständige Rechtsprechung dieses Gerichts ge¬
wesen, daß, von dem Fall der strafbaren Hinterziehung ab¬
gesehen, Z 84 Preuß. Kommunalabgabenges. eine Nach-
forderung wegen zu niedriger Veranlaguna (Heranziebungj
nicht gestattet lvgl. Preuß. OVG. Bd. 32 S. 40. 44: Bd. 57
S 104. 1351 Bd. 75 S. 203. 204. 2051. Hat also bis zum
Ablauf des Rechnungsjahres 1030 auf Grund einer, wenn
auch ungenehmigt gebliebenen Steuervereinbarung eine
unanfechtbar gewordene Heranziehung des Steuerpflich¬
tigen stattgefunden, so kann von diesem die Steuer nicht
mehr in der durch das Gesetz und das Ortsrecht vorgeschrie¬
benen Höhe verlangt werden. Wenn kein besonderer Steuer¬
bescheidergeht, kommt die tatsächliche Leistung der in dem
Steuerabkommen festgesetzten Zahlunaen insofern der
Heranziehung gleich, als sie, wie die Zustelluna des Heran-
,-iehunasbescheides, den Lauf der Eiwvruchsfrist eröffnet
(vgl. Preuß. OVG Bd. 7g S. 04. 08). Demaemäß verbietet
auch im vorliegenden Fall der F 84 Preuß. Kommunal¬
abgabenges. eine nochmalige Heranziehung des Kläaers für
das Rechnungsjahr 1330. wie sie durch den Steuerbescheid
rom September 1g37 stattgefunden hat, der also erst nach
Ablauf des genannten Rechnungsjahres und lange nachdem
die Gemeinde die von dem Kläger auf Grund des Steuer¬
abkommens geleisteten Zahlungen angenommen batte, her¬
ausgegeben worden ist.

ß- unö Zremöenpolizei.
„(1) Nach der am 3.9.1940 getroffenen Verein¬

barung') sind die deutschstämmigen Bewohner Bes-

saräbiens und der nördlichen Bukowina auf ihren

Wunsch in das Deutsche Reich umgesiedelt worden. Es

handelt sich dabei um die deutschstämmigen Bewohner

der Gebiete, die von R u m ä n i e n an die S o w i e t -

union abgetreten worden waren.

(2) Ferner ist zwischen der Deutschen Reichsregie¬

rung und der Rumänischen Regierung am 22. 10. 1940
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eine Vereinbarung über die Umsiedlung der deutsch¬
stämmigen Bevölkerung der Südbukowina und
derDobrudscha in das Deutsche Reich") getrossen.
Danach wurden die deutschen Volkszugehörigen, die in
der südlichen Bukowina und in der D o b r u d s ch a
wohnten, auf ihren Wunsch in das Deutsche Reich um¬
gesiedelt.

(3) In dem Zusatzprotokoll") zu dem deutsch-rumä¬
nischen Vertrag v. 22. Ig. 1940 ist weiter festgestellt wor¬
den, daß die in R u m ä n i e n wohnhaften rumänischen
Staatsangehörigen deutscher Volkszugehörigkeit, die
entweder nach Bessarabien oder der Nord-
bukowina oder nach der Südbukowina und
der Dobrudscha zuständig waren, sich mit Zustim¬
mung der Deutschen Volksgruppe in R u m ä n i e n der
Umsiedlung anschließen konnten. Als nach diesen Gebie¬
ten zuständig gelten dabei diejenigen Personen, von
denen sich mindestens ein Elternteil, der Ehegatte oder
Kinder der Umsiedlung aus diesen Gebieten angefchlos-
sen haben.

(4) Die deutschen Volkszugehörigen, dieBessara -
bien , die (nördliche oder südliche) Bukowina oder
die Dobrudscha im Zuge der llmsiedlungsaktion
verlassen haben, werden in einem besonderen Verfahren
vor der Einwandererzentralstelle eingebürgert. Dieses
Einbürgerungsverfahren ist im Gange und teilweise
bereits abgeschlossen. Bei den in Abs. 1 bezeichneten Um¬
siedlern ging eine besondere Entlassung aus ihrer bis¬
herigen Staatsangehörigkeit nicht voraus' die vertrag¬
schließenden Teile waren sich darüber einig, daß die Um¬
siedler nach der Umsiedlung die Sowjetstaatsangehörig¬
keit nicht besitzen sollten. Bei den in Abs. 2 bezeichneten
Personen ist der Verlust der rumänischen Staatsange¬
hörigkeit mit der Umsiedlungserklärung eingetreten.
Die in Abs. 3 erwähnten Personen mußten zunächst auf
Antrag der Deutschen Volksgruppe inRumänie n in
einem vereinfachten Verfahren aus der rumänischen
Staatsangehörigkeit entlassen werden. Antragsberech¬
tigt — zunächst bei der Volksgruppe — waren alle Per¬
sonen über 18 Jahre, das Familienoberhaupt für die
Ehefrau und die unter elterlicher Gewalt stehenden
Kinder, die Erziehungsberechtigten sowie die Deutsche
Volksgruppe von sich aus sür alle Personen, für die ein
gesetzlicher Vertreter formell nicht anerkannt sein sollte.

(5) Die im Deutschen Reich sowie im europäischen
oder außereuropäischen Ausland außerhalb R u m ä -
niens wohnhaften rumänischen Staatsangehörigen
deutscher Volkszugehörigkeit, die nach Bessarabien,
der (nördlichen oder südlichen) Bukowina oder der
Dobrudscha zuständig sind, können nach dem Zusatz¬
protokoll gleichfalls zur Umsiedlung zugelassen werden;
dagegen sind deutsche Volkszugehörige aus anderen Tei¬
len Rumäniens hiervon ausgeschlossen. Soweit es sich
um im Ausland wohnhafte deutsche Volkszugehörige
handelt, hat das Auswärtige Amt das Erforderliche
veranlaßt. Im übrigen gilt folgendes!

(0) Die in Abs. 5 bezeichneten Personen, die am
22.10.1940 im Deutschen Reich wohnhaft waren, wer¬
den auf Antrag eingebürgert, sofern sie eine Beschei¬
nigung über ihre Entlassung aus der rumänischen
Staatsangehörigkeit vorlegen. Zu diesem Zwecke haben
sie bis zum 1.1.1942 vor den zuständigen rumänischen
diplomatischen oder konsularischen Behörden eine Er¬
klärung abzugeben, daß sie wegen Umsiedlung ihrer

1941 Nr. 7,1 UZgg

Volksgruppe aus der rumänischen Staatsangehörigkeit
entlassen werden wollen. Dem Antrag bei der rumä¬
nischen Behörde ist eine Bescheinigung der Volksdeut¬
schen Mittelstelle, Berlin W 02, Keithstr. 29, beizu¬
fügen, daß der Antragsteller zur Umsiedlung zugelassen
wird. Antragsberechtigt sind alle Personen über
18 Jahre, das Familienoberhaupt auch für die Ehefrau
und die unter 18 Jahre alten, unter elterlicher Gewalt
stehenden Kinder; ferner die Erziehungsberechtigten
für alle Personen, für die ein gesetzlicher Vertreter for
mell nicht anerkannt sein sollte.

(7) Im Deutschen Reich am 22.10.1940 ansässige
deutsche Volkszugehörige, die aus Bessarabien.
der (nördlichen oder südlichen) Bukowina oder der
Dobrudscha stammen, aber nicht als dorthin zu
ständig gelten (vgl. Abs. 3 Satz 2), können gleichfalls
eingebürgert werden. Voraussetzung ist aber für die
aus Bessarabien oder der n ö r d l i ch e n B u k o -
wina stammenden Personen, daß sie sich nicht bis zum
1.5.1941 als Sowjetstaatsangehörige haben registrie¬
ren lassen. Die aus der südlichen Bukowina
oder der Dobrudscha stammenden Personen müssen
vor der Einbürgerung nachweisen, daß sie auf die
rumänische Staatsangehörigkeit verzichtet haben. Die
Berechtigung zur Stellung des Antrages richtet sich in
diesen Fällen nach i? 7 Abs. 2. tz « Abs. 1 Nr. 1 Reichs¬
und Staatsangehörigkeitsges.-).

(8) Der Antrag auf Einbürgerung ist in den Fällen
der Abs. 0 und 7 bei der zuständigen Einbürgerungs¬
behörde (vgl. RdErl. v. 15. 4. 1939, RMBliV. 1939
S. 888; 1940 S. 82k) zu stellen. An der Erledigung des
Antrages besteht ein besonderes Staatsinteresse. Für
die Durchführung des Verfahrens gelten die Erleich¬
terungen, die mit RdErl. v. 25. 9. 1939 (RMBliV.
S. 2005) für die Einbürgerung von Kriegsfreiwilligen
eingeräumt sind. Die Einbürgerung findet gebühren¬
frei statt.

(9) Aus Bessarabien oder der nördlichen
Bukowina stammende deutsche Volkszugehörige,
die vor der Abtrennung dieser Gebiete von R u -
mänien am 28. 0. 1940 bereits staatenlos waren,
sowie aus der südlichen Bukowina oder der
Dobrudscha stammende, die vor dem 22. 10. 1940
bereits staatenlos waren, können unbeschadet des
RdErl. v. 25. 9. 1939 (RMBliV S. 2005) gleichfalls
ihre Einbürgerung beantragen. Auf das Einbürge¬
rungsverfahren finden die allgemeinen Vorschriften
Anwendung.

(10) Wer deutscher Nolkszugehöriger ist, bestimmt
sich nach dem RdErl. v. 29. 3. 1939 (RMBliV. S. 783).
Danach ist ein klares Bekenntnis zum Deutschtum vor
der Verlegung des Wohnsitzes in das
Deutsche Reich regelmäßig bedeutsam; in allen
Zweifelsfällen ist die deutsche Abstammung
entscheidend. Soweit Zweifel an der deutschen Volks¬
zugehörigkeit bestehen, ist hierüber eine Stellung¬
nahme des zuständigen Höheren und Pol.-Führers
als Beauftragten des RF^, Reichskommissars für die
Festigung deutschen Volkstums, einzuholen.

(11) In der von den Einbürgerungsbehörden ge¬
führten Kartei sind die Karteikarten über die auf
Grund dieses RdErl. bewirkten Einbürgerungen so zu
kennzeichnen, daß jederzeit eine Zusammenstellung
hierüber gefertigt werden kann. Die Kennzeichnung ist
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verschieden zu gestalten, je nachdem ob es sich um deut¬

sche Volkszugehörige aus Bessarabien oder der

n ö r d l i ch e n B u k o w i n a oder um deutsche Volks¬

zugehörige aus der südlichen Bukowina oder

der D o b r u d s ch a Handell,

(12) Alle nach diesem NdErl, zu behandelnden Ein-

bürgerungsanträge sind beschleunigt zu behandeln,"

Auf diesen Erlast, insbesondere auf die Frist in

Absatz (6), werden die Gemeinden besonders hinge¬

wiesen.

An die Landräte, Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren
und die Gemeinden,

BaVBl, S. IM-!,

') Nicht veröffentl,
-I Vgl, RGBl, 191!! S, 583.

WehrangelegenheLten. Familienunterhalt.
Unterbringung einzelner Wehrmachtangehöriger aus

Grund des Reichsleistungsges., insbesondere Unter¬

bringung für längere Dauer.

NdErl. d. MdJ. v. 22.11. 1941 Nr. 98 772 Norm. XIX.

Wie der Herr Reichsminister des Innern mit NdErl,

vom 11. 11, 1941 - l 1^. 2103/41-116 < ' (RMBliV,

S, 2031) - - bekanntgibt, hat das OKH, zu der Frage

der Unterbringung einzelner Wehrmachtangehöriger

auf Grund des Reichsleistungsges,'), insbesondere bei

Unterbringung von mindestens einmonatiger Dauer,

die nachstehenden Vfn, v, 13, 9, 1939, 9, 7, und 25. 8.

1941 (Anl. 1 bis 3) erlassen, die den mit der Unter¬

bringung befaßten Verwaltungsbehörden zur Kennt¬

nis mitgeteilt werden.

An die stnatl, Pol,-Verwalter, die Landräte und die
Gemeinden,

BaVBl, S, 1097,

'1 Vgl, RGBl, 19M I S, 1645.

Anlage 1.

Berlin, den 13, 9, 1939,Das Oberkommando des Heeres
sBdE,>

60>> Abt, ll (I),

Unterbringung nach K I des Einsatz-Wehrmacht-
gebiihrnisges.')

(1) Die nach H l des Einsatz-Wehrmachtgebührnisgej,->
(HVBl, 1939 Teil !! S. 244 Nr. 372) den Angehörigen des
Heeres zustehende freie Unterkunft ist im Heimatyebiet nach
dem Wehrleistungsges, (jetzt Reichsleistungsges.!
von den einzelnen Bedarfsstellen (Kommandobehörden,
Truppenteilen Bataillonen usw, — und sonstigen Dienst¬
stellen) sicherzustellen, soweit Unterbringung in reichs¬
eigenen oder vom Reich ermieteten Räumen nicht mög¬
lich ist,

(2) In Fällen, in denen von einzelnen Heeresangehöri-
gen die Unterkunft durch Ermietung selbst beschafft worden
lst, sind die eingegangenen Mietsverbindlichkeiten zum näch
sten zulässigen Termin zu lösen. Bis zu diesem Zeitpunkt
darf diesen Heeresangehörigen eine tägliche Entschädigung
in Höhe von X des Ubernachtnngsgeldes für die Selbst-
beschaffung der Unterkunft gewährt werden,

') Vgl. HVBl, 1939 ^ S, A4 Nr, ZW.
-) Vgl, RGBl, 1939 i S. 1531,

Anlage 2.

Das Oberkommando des Heeres Berlin, den 9 7 1941,
(Ch H Nüst u. BdE,s

62v 19 Nr. 7865/41 H Haush.( Vli),

Reichsleistungsges.; hier: Unterbringung einzelner
Wehrmachtangehöriger'). >

(1) Aus der bisherigen Handhabung des Reichs¬
leistungsges. bei der Unterbringung von Wehrmachtange-
hörigen, die versetzt oder auf längere Dauer

k o in m andiert sind, haben sich mit dem Grundgedanken
des Reichsleistungsges. nicht zu vereinbarende Folgerungen
ergeben. Die Inanspruchnahme von Unterkunft auf Grund

des Reichsleistungsges, unter Gewährung der tarifmäßigen
Vergütung darf nicht zur Sicherstellung von Dauer-
unterkunft führen.

(2) Im Einvernehmen mit dem OKW, wird daher für
die Dauer der Gültigkeit des Einsatz-Wehrmachtgebührnis-
ges, mit Wirkung vom 1. 8. 1941 folgendes bestimmt:

1. Der Erlas? HVBl, 1939 Teil I? S, 264 Nr, 38tp) bleibt
in Kraft.

2. Für die Unterbringung von Wehrmachtangehörigen,
die versetzt oder auf eine mindestens einmonatliche'Dauer
kommandiert sind, bei Personen, die in der Regel keine
möblierten Zimmer abgeben (Bürgerquartier), ist eiu ört¬
lich angemessener Mietpreis zu zahlen. Für die Unter¬
bringung bei Personen, die (ohne ein Beherbergnngs-
gewerbe zu betreiben) möblierte Zimmer an Danermieter
abgeben, gilt der RdErl, des RMdJ. über Inanspruch¬
nahme von Betrieben des Gaststätten- und Beherbergungs-
gewerbes in der Neusäss, v, 16, 5.1941 (RMBliV, S. 911)^)
Ziff,I2,

') Vgl. HVBl, 1941 S, 424 Nr, 616; MVBl. 1941
S, 543 Nr. 492,

Vgl, vorstehende Anl. 1,
"> Vgl. BaVBl, S, 462,

Berlin, den 25, 8,1941,

Anlage 3.

Das Oberkommando des Heeres

62v 19 Nr, 9052/41 H Hansh. (V!i).

Reichsleistungsges.: hier: Unterbringung einzelner
Wehrmachtangehöriger').

Im Nachgang zu dem Erlaß HVBl, 1941 «' S. 424
Nr. 616-) wird ergänzend bestimmt!

Der Erlaß ist in allen Fällen der Unterbringung einzel¬
ner Wehrmachtangehöriger anzuwenden, sofern eine Unter¬
bringung von mindestens einmonatiger Dauer
in Betracht kommt.

'j Vgl. HVBl, 1941 V S. 524 Nr, 775.
-) Vgl. vorstehende Anl, 2.

Steuerliche Behandlung der Entschädiguugsleistuugeu

nach der Kriegssachschäden-BO. und der

Personenschäden-VO.

NdErl. d. MdJ. v. 11. 12. 1941 Nr. 96 782.

Der Herr Reichsminister des Innern hat mit RdErl,

vom 6, 11. 1941 — I Nu 16051/41-242 z (RMBliV. S,

1997) auf den im Reichssteuerblatt 1941 Nr, 86 S. 777

abgedruckten RdErl, des RFM, vom 9, 10. 1941 —

3 2130-377 I I I — über steuerliche Behandlung der Ent¬

schädigungsleistungen nach der Kriegssachschäden-VO.')

und der Personenschäden-VO,-) mit dem Anfügen hin¬

gewiesen, daß das Reichssteuerblatt 1941 Nr. 86 nur

vom Reichsverlagsamt, Berlin NW 40, Scharnhorst-

stratze4, Fernsprecher 42 92 65, bezogen werden kann.

An die Gemeinden, die Stadt- und Landkreise, die Fest-
stellnngsbehörden,

BaVBl, S, 1098,

') Vgl. RGBl 1940 I S. 1547,
-') Vgl, RGBl 1940 I S, 1482,
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volksgesunöheit.
Allgemeines.

Gewährung von Kinderbeihilfe.

RdErl. d. MdJ. v. 8. 12. 1041 Nr. 103.870

Norm. XXXVIII.

In Fällen, in denen die uneheliche Vaterschaft

durch Anerkennung in öffentlicher Urkunde oder durch

rechtskräftiges Urteil festgestellt »der der uneheliche

Vater zur Unterhaltsleistung für das uneheliche Kind

rechtskräftig verurteilt ist, hat der Vater des Kindes

im Sinne des Runderlasses des Neichsfinanzministers

vom 39. Januar 1941 S. 2197 — 1 III Abschn, 2 Abs. -I

als bekannt zu gelten. Von Erhebung des Widerspruchs

ist daher abzusehen, sofern auch die übrigen Voraus¬

setzungen für die Gewährung von Kinderbeihilfe vor¬

liegen.

Zusatz für den O b e r b ü r g e r m e i st e r der

Stadt Freiburg : Auf Bericht vom 24. November

1911 Abt. Il>.

An die Landräte und die Oberbürgermeister der Stadl¬

kreise. Nachrichtlich den Gesundheitsämter».

BaVBl. S. IttM.

personenstanösangelegenheiten.
Eheunbedenklichkeitsbescheinigung.

RdErl. d. MdJ. v. 0. 12.1S4l Nr. 102027.

Wie der Herr Neichsminister des Innern in einem

RdErl. vom 17.11.1941 — I>l 379/41-5626>i (RMBliV.

S. 2971) ausführt, treten am 1. 12. 1941 die Vorschrif¬

ten der Zweiten VO. zur Durchführung dss Ehegesund-

heitsges. v. 22. 19. 1941 (RGBl. I S. 659) in Kraft,

nach denen Verlobte verpflichtet sind, dem Standes¬

beamten bei Bestellung des Aufgebots, spätestens aber

bei der Eheschließung, eine Eheunbedenklichkeitsbeschei¬

nigung des zuständigen Gesundheitsamtes vorzulegen

(vgl. Ausf.-Anw. v. 6. 11. 1941. RMVliV. S. 2990)').

Es bestehen keine Bedenken dagegen, daß in Fällen, in

denen das Aufgebot vor dem 1. 12. 1941 bestellt wor¬

den ist, von der Forderung von Eheunbedenklichkeits¬

bescheinigungen Abstand genommen wird.

An die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden.

BaVBl. S. 10M.

-) Vgl. BaVBl. S. 1N77.

— Abschnitt 2. —

veterinärangelegenheiten.

Maul- und Klauenseuche in Baden.

RdErl. d. MdJ. v. !». 12. 1»41 Nr. 104 120.

Seit der Veröffentlichung vom 2. 12. 1941 (BaVBl.

S. 1983) ist die Maul- und Klauenseuche in einer Ge¬

meinde ausgebrochen-

LandkreisKehl! Neumühl.

Die Seuche ist erloschen in Heidelberg (Stadtkreis

Heidelberg).

Am 9. 12. 1941 waren folgende 8 Gemeinden ver¬

seucht!

Önsbach (Landkreis Bühl), Leimen, Wiesloch

(Landkreis Heidelberg), Kehl-Sundheim, Neumühl

(Landkreis Kehl), Heddesheim, Ladenburg (Landkreis

Mannheim), Mannheim-Neckarau (Stadtkreis Mann¬

heim).

Im Elsaß ist der Ausbruch der Maul- und Klauen¬

seuche festgestellt in den Landkreisen Altkirch (Jllsurt),

Hagenau (Batzendorf), Kolmar (Grußenheim, Kol-

mar), Molsheim (Düttlenheim), Mülhausen (Batten¬

heim, Heimsbrunn, Pfastatt, Reiningen, Rixheim,

Vokensberg), Schlettftadt (Sundhausen), Straßburo

(Ittenheim), Weißenburg (Rittershofen), Zabern

(Hägen, Zettersweiler, Maursmünster, Pfalzweier,

Schweinheim, Singrist, Waldolwisheim, Wolschheim).

An die Landräte, Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren,

die Regierungsveterinnrräte, das Tierhygienische Institut

und die Gemeinden.

BaVBl. S. 1«>9ü.
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